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von einer systematischen Fischzucht ganz schweigen. Der Fisch ist der
billigste Eiweißträger. In diesen Dingen stehen WIT erst ganz Anfang
VO  — großen Entwicklungsmöglichkeiten. In großzügiger VWeise ist die KEnt-
wicklungshilfe zZzu Bewässerungs- und Kntwässerungsanlagen, ZUT> Anlage VO  m]

Schutzwaldungen Flugsandgefahr einzusetzen. geht dabei aber
nıcht die nötigen Anlagen Zu errichten, muß auch für E1LINE
sachgemäße Instandhaltung gesorgt werden. Hierzu ıst die Heranbildung
VoO  — Fachleuten unerläßlhlich. Trockengebieten ist eiINne künstliche Be-
reselung von Flugzeugen aus Organislieren. Die Bekämpfung VOoO  - Schäd-
lingen kann auft die gleiche VWeise erfolgen. uch das hängt hohem rad
VO  —; em technischen Verständnis und der Ausbildung einer technischen
Elite In den Entwicklungsländern

waäare kleinmütig und verzagt, Ja unbegründet, daran zweifeln,
da{fß sich der Wettlauf zwischen dem Bevölkerungswachstum und der Stei-
SCTUNG der Existenzmittel Weg der KEntwicklungshilfe gewinnen läßt.
Kine Weltbevölkerung VOo  w 0, B Milliarden annn ausreichend mıiıt Le-
bensmitteln versorgt werden, WEeNnNn die Krträge gleichmäßig verteilt werden.
He Ängste un pessimistischen Voraussagen, die VWelt gehe einer „„Über-
bevölkerung‘“‘ entigegen, sınd völlig abwegig. Dem Menschen ist VoO Schöp-
fer die Vernunft verliehen, damit befähigt sel, sıch die Kräfte der Natur

seinem Gedeihen untertan machen und nıicht künstlicher VWeise,
durch Verhinderung der Kmpfängnis, dem Schöpfungswillen Gottes ent-
gegenzuwirken.

Die deutsche Strafrechtsreform *
LUDWIG MARTIN

Besonderen eil des Entwurfs werden die Verhaltensweisen beschrieben,
die unter Strafe gestellt Se1IN sollen (gesetzliche Tatbestände), und zugleich
die Strafrahmen Testgesetzt, iınnerhalb deren der Richter das verbotene.
Verhalten ım Einzelfall ahnden hat Hs handelt sich iIm wesentlichen

die gleichen Sachgebiete,die das geltende Strafgesetzbuch regelt jedoch
ıst ihre Rangordnung geändert, und auch inhaltlich sind teilweise erheb-
liche Abweichungen VO bisherigen Recht vorgesehen, sowohl in der Aus-
gestaltung der einzelnen Straftatbestände als auch in Art un ohe der
Strafdrohungen. Der Entwurf schlägt aber uch völlig eue LTatbestände
VOor, deren Fehlen schon lange vermißt wurde der deren Notwendigkeit
sich aus der sozialen un technischen Kntwicklung der jJüngsten Zeit ergab.
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Anderseits verzichtet auf einzelne Tatbestände des geltenden Rechts,
die des andels der geselilschaftlichen Anschauungen oder Zu-
stände der aus anderen Gründen für entbehrlich hält

STRAFTATEN DIE PERSON

künftigen Strafrecht soil der Schutz der Einzelperson erster Stelle
stehen

diesem Bereich gilt schon bisher das Leben als das höchste
RKRechtsgut. Der Abwehr VO.  b Angriffen aut dieses Rechtsgut dienen die
SS 134 bis 139 ID

a) Grundtatbestand ist der T’otschlag, der mıt uchthaus VOo  — hıs Jah-
reCN, eım Vorliegen (wesentlich) schuldmindernder Umstände mıt Gefäng-

VOo  a bis Jahren bedroht wird S 1534)
VWer aus Mordlust ZUTC Krregung oder Befriedigung des Geschlechts-

trıebs, aus Habgier, der Absicht EL1C andere Straftat ermöglichen,
oder mı! Überlegung soll Mordes mıl lebenslangem Zuchthaus
bestraft werden S 135)

C) kıine Privilegierung der Kındestötung sieht der aus dem geltenden
Strafgesetzbuch übernommene Tatbestand des VOT.: Darnach wırd
C111 Mutter, die uneheliches Oder gleich ach der („eburt ote

(NUr) mıt Gefängnis bestraft Begründet wird 1e6se Privilegierung 180081 der
seelischen Zwangslage, der sich die uıuneheliche Mutter infolge der ihr
drohenden famıliären und gesellschaftlichen Achtung befinde (S 258 [D} Da-
zZUu ist folgendes merken:

Niemand bestreitet, dafß C1INC besondere Zwangslage der unehelich Ge-
bärenden CIl mildere Beurteilung der Jat rechtfertigt Bedenken kön-
NeN aber dagegen angemeldet werden, da{fß der Entwurf diese Zwangslage
OTZ des Wandels der Bewertung der unehelichen Mutterschaft als
jedem Fall vorhanden voraussetzt und die Kindestötung durch die unehe-
liche Mutter schlechthin VO  — der Zuchthausstrafe ausnımm Das hat ZULE

WFolge, da{fß auch die uneheliche Mutter mit Gefängnis bestraft werden
kann, die ihr Kind aus krasser Ichsucht oder au anderen besonders
verwertflichen Beweggrund ote Sie begünstigen, widerspricht aber der
Pflicht der Gemeinschaf{it ZzuU nachdrücklichen Schutz des Lebens auch des
unehelichen Kindes un dem Gebot der Gerechtigkeit; letzteres deshalb,
weil die eheliche Multter bei gleicher 'Tat mıiıt (lebenslangem oder zeitigem)
Zuchthaus bestraft wird 154, 135)

Die J1ötung au} Verlangen soll künftig mıt Gefängnis VOoO onaten
His Jahren geahndet werden (nach S 210 StGB beträgt die Mindest-
strafe Kegelfall Jahre Gefängnis) Bel diesem Tatbestand ist VOL allem

die auf Verlangen geleistete lebenverkürzende Sterbehilfte („aktıve
Kuthanasie“‘) und die verlangte ‚„Mitnahme anderen den 'Tod““
be1l geplanter Selbsttötung gedacht (S 259 K)
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Unter einem besonderen 'Titel „Straftaten das werdende Leben‘“®

stellt der Entwurf die Abtreibung, das gewerbsmäßige Verschaffen von
Abtreibungsmitteln, die öffentliche Werbung für Abtreibungsmittel un:
das öffentliche Anbieten Abtreibung unter Strate (SS 140—145). Er sieht
folgende Anderungen gegenüber dem geltenden Recht 218ff VOT':

a) Bisher War das Abtreibungsverbot den „Straitaten wider das Leben“®
5  ter der Kindestötung (vgl. oben l1e, S 217 eingeordnet. Durch
die Neuregelung soll ach der Begründung des Entwurfs (S 261) dem Wert-
unterschied zwıischen dem das Leben eingetretenen Menschen, den
S1C.  h die J1ötungsdelikte richten, un dem erst keimenden Lieben, das (Ges
genstand der Abtreibung ıst, Rechnung werden.

Die Strafdrohung für die Eigenabtreibung (der werdenden Mutter)
wird VO  en Gefängnis bis Jahren für besonders schwere Fälle siecht

218 Abs StGB SOSar Zuchthaus VOL auf Gefängnis bis Jahren oder
Strathaft bis onaten herabgesetzt.

C) Iie Kegelstrafe für den Fremdabtreiber ist nicht mehr Zuchthaus (bis
Jahren) Gefängnis soll ach S 2186 bs. 2 StGB 1Ur minder

schweren Fällen ausgesprochen werden 19 sondern Gefängnis bis Jah-
LCN, wWAas zugleich bedeutet, da{fs die Fremdabtreibung künftig nıicht mehr
Verbrechen, sondern Vergehen ist. uchthaus (bıs Jahren) wird 1Ur

och dem Abtreiber angedroht, der gewerbsmäßlig oder ohne Kinwilligung
der Schwangeren handelt oder der durch unsachgemälse Vornahme des Kın-
gr11fs Jeichtfertig den 'Tod der eine schwere Körper- oder Gesundheits-
schädigung der Schwangeren verursacht: auch hier trıtt aber mınder
schweren Fällen Gefängnis die Stelle Vo  — Zuchthaus.

ach der Kntwurfsbegründung ıst die Milderung der Strafdrohungen
nıcht als Abwertung des ungeborenen Lebens verstehen;: vielmehr sollen

überhöhte Strafrahmen beseitigt werden, ‚„die den Kechtsanschauungen
der Allgemeinheit wldersprechen“” und daher „„1IN der Praxis durchweg WIT-
kungslos bleiben“‘ (S 262) Tatsächlich verhängen die Gerichte unter dem
geltenden strengeren Recht, soweıt ersichtlich, uchthaus für die Kıgenab-
treibung Nıe und für die Fremdabtreibung 1Ur be1l erschwerenden Umstän-
den, be1 gewerbsmäßigem Handeln eSs Abtreibers. Gleichwohl he-
Temdet C5S, da{fß die Abtreibung als Vernichtung menschlichen Lebens grund-
sätzlich nicht mıt höherer Strafe bedroht se1in soll als einfache Vermö-
gensdelikte (Diebstahl, Unterschlagung, Betrug), ja mıt milderer Strafe
als erschwerte Hormen dieser Delikte (Z eiInNn Finsteigdiebstahl bel selbst
geringwertiger Beute); ferner, dafß die milden Strafrahmen dem Richter
küniftig ermöglichen, SOSar be1l der schwleren, insbesondere der gewerbs-
mäßigen Abtreibung 141 die Strafe VAIR Bewährung auszusetizen und ıIn
allen Fällen der „einfachen“‘ Abtreibung, die DUr mıt Gefängnis oder Straf-
haft bis Monaten geahndet werden, Stelle der Freiheitsstrafe e1INEe
Geldstrafe auszusprechen Anderseits ıst anzuerkennen, da CS der

Gegensatz früheren Entwürfen (19295, 1927, ablehnt,
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den Richter ermächtigen, ‚„Desonders leichten Fällen Vo  n Strafe über-
haupt abzusehen, und da{fß die Bestrebungen ach Straffreierklärung der
Abtreibung AUus Gründen der 10724 ethischen, eugenischen un sozialen In-
dikation zurückweist (S 262 [D}

Der 'Titel „Straftaten die körperliche Unversehrtheit“‘® SS 146
bis 156 umfaißst die Tatbestände der Körperverletzungen verschiedener
Schwere 146—149 151 K), der Milßhandlung VWehrloser der Abhängi-
SCr 154 E), der Überanstrengung arbeitender Kinder, Jugendlicher der
Schwangerer S 155 neu) ıund des Raufhandels S& 156 [D Auf z {Z-
Lliche Kegelung des stark iIrıttenen Züchtigungsrechts der ehrer
zichtet der ntwurf bewufßst der begründung (S 205) wird dazu gesagt
dafß bestehendes Züchtigungsrecht die Kechtswidrigkeit der SCLHNET

Ausübung begangenen 'Tat und damit die Bestrafung des J1äters WESCH KÖör-
perverletzung (oder Beleidigung) ach allgemeinen strafrechtlichen Grund-
satzen ausschliele, dafß aber die Frage, WE Züchtigungsrecht zustehe
und welchen Inhalt (Umfang) habe abgesehen VvVon den Fällen LLL

Kinwilligung des Erziehungsberechtigten? oder Notwehrlage des Leh-
Ters nıicht VO Strafgesetzbuch beantworten SC 1

Der 'Titel „Ärztliche Kingriffe und Heilbehandlung“‘ 157 —162 K)
regelt die Fragen der Straflosigkeit oder Strafbarkeit einmal der ärztlichen
„Unterbrechung der Schwangerschaft“‘, A anderen VOoO  —; Kingriffen, die

Zweck der Heilung VOTSCHOMUIM: werden Er ist der Versuch 100er ge-
setzlichen Fassung VO  _ Grundsätzen, die die Kechtssprechung seıt langem
erarbeitet hat verdient besondere Aufmerksamkeit

a) Schwangerschaftsunterbrechung Gefährdung der Schwangeren
(Sog medizinische Indikation, 157 —159

aa) 8 157 erklärt die „Abtötung eiNner Leibestrucht‘‘2 und die „ Lötung
e€1N€es der Geburt befindlichen Kindes®® (Sog Perforation) durch C1HCI

rzt für straflos, W ‚nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Heil-
kunde nır 9 durch den Kingrift die Gefahr des Todes oder ‚N! unzumut-
arecn schweren Gesundheitsschadens VO  am der Tau abgewendet werden
annn .  ..

Db) Stratffrei bleiht uch der Arzt, der ırrıgerweıse 1881° solche Gefähr-
dung der Schwangeren oder Gebärenden annımmt. Ist ihm jedoch der Irr-

vorzuwerfen, weil hbei der Prüfung und Abwägung der tatsäch-
lichen Umstände der erforderlichen Sorgfalt tfehlen liefß wird

„ärztlich unbegründeter Unterbrechung der Schwangerschaft“‘‘ mIT
Gefängnis (bis Jahren) oder mIT Strafthait4 bestrafit (S 158

7zusteht scheıint der Entwurtf nıcht Zweiftfel ziehen
Dails den ‚„„Erziehungsberechtigten‘‘, jedenfalls den Eltern, Züchtigungsrecht

Y Sachgerechter wWAare \ VO  — der ‚„J1ötung 388(5)) Kındes 11 Mutterleıiıb der
Leibesfrucht sprechen

Unterstreichung des Verfassers.
4 also der gleichen Strafe, die für die Eıgenabtreibung der Schwangeren angedroht

wiıird $ 157 E
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Auch wenn dié VlSchwangerschaftsuntefßrechung oder Perforation äarzt-
lich indiziert ist 157 oder der rzt 1ies 1n unverschuldetem Irrtum all-
nımmt (& 158 K), macht sıch der ; strafbar , falls den Kingrif£f ohne
Einwilligung der TAau oder ohne vorherige Bestätigung ihrer gesundheit-
Lliehen Gefährdung durch eiıne ärztliche Gutachterstelle vornımmt (S 159 E

Allerdings enttällt auch hier unter gewIilssen Voraussetzungen die Straf-
barkeit: Falle der Nichteinholung der Kinwilligung der Schwangeren
dann, ‚, WCNN damit rechnen ıst, da{fßs die Tau die Finwilligung erteilen
würde, diese aber Aur bei einem Aufschub des Kıngriffs eingeholt werden
könnte, der die TrTrau 1ın die efahr des Todes der einer schweren Schädi-
SUNS al Körper oder Gesundheit bringen decc 1m Fall der Nichtein-
holung der Bestätigung der ärztlichen Gutachterstelle dann, WeC der mıiıt
der Kinholung verbundene Zeitaufschubh die Schwangere der bezeichneten
Lebens- oder Leibesgefahr aussetzte. Gleiches gilt, wWwWENN der rzt 16 g-
nanntien Voraussetzungen ırrıgerwelse annımmt, se1 denn, da der era
vorwerfbar ist  » INn diesem Fall bleibt der rzt (mit Gefängnis bıs Jah-
Iceh oder mıiıt Strafhaft) stratbar.

VWie der Entwurfsbegründung (S 279) azu ausgeführt wird, ıll der
Gesetzgeber unbeschadet der unterschiedlichen religiösen und sıttlichen
Beurteilung der Schwangerschaftsunterbrechung aus ärztlichen Gründen
der überwiegenden Rechtsüberzeugung In Deutschland Kechnung iragen,
da{fß der Staat die Schwangere nicht durch Androhung VOo  a} Strafe zwingen
dürfe, eın auszutragen, wenn damiıt die Gefahr des Todes der eINES
unzumutbaren schweren Gesundheitsschadens für die Schwangere verbun-
den ist. Der Entwurf knüpft damit die gesetzliche Regelung des rıt-
ten Reichs aber auch die Kechtssprechung des früheren Keichsgerichts
und des jetzigen Bundesgerichtshofs an, derzufolge die ärztlich ‚„gebotene””
Schwangerschaftsunterbrechung untier dem Gesichtspunkt des übergesetz-
lichen Notstands erlaubt ist.

Die 157 bis 159 E zeichnen sich durch eine erschöpfende KErfassung
aller Fallmöglichkeiten, aber auch durch schwere Verständlichkeit aUuS. rst
durch ihre zusammenhängende Betrachtung gewınn Ina.  z Klarheit darüber,
daß der „abtreibende‘‘ z  zt (nur) unter drei Voraussetzungen straflos bleibt:
Die Schwangere mu{ sich einem gesundheitlichen Notstand befinden, S16
mu{ die Tötung des Kindes eimnwilligen, und die ärztliche Gutachter-
stelle mu{ die „Indikationslage“‘ bestätigen. Fehlt eine dieser Vorausset-
ZUDSCH, ist der z  VAI strafbar, se1l denn, handle IN entschuldbarem
Itrtum ber ihr Vorliegen der ihre ausnahmsweise Entbehrlichkeit. Die
Strafsanktion ıst verschieden: Wegen Abtreibung SS 140, 141 1m Fall
der Perforation P’otschlags 134 wird der Z  zt bestrait,

mıiıt Gefängnıs in verschıiedener Höhe der miıt Strafhaft.
6  6 des Erbgesundheitsgesetzes vom- 14. Juli 1933 (RGBI I ın der Fassung des

Gesetzes VOo 26. Juni 1935 un rt.2 bıs der Ausführungsverordnung
Vom 18. Juli 1935
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WEl die Schwangere nıcht gefährdet ıst un der z  zt das weils. Weiß
nicht, weil siıch, SC auch och schuldhaft, ber den Zustand der
Schwangeren ırrt, oder nımmt den „Kingriff“ ohne Kinwilligung der
Schwangeren oder ohne Bestätigung SCLHNEL Notwendigkeit durch die (3üt-
achterstelle VOT', wird Nur ärztlich unbegründeter Unterbre-
chung der Schwangerschaft‘” oder „eigenmächtiger Unterbrechung
der Schwangerschaft” bestraft

]hese KRegelung bringt gegenüber dem geltenden Recht insotfern Ver-
schärfung, aqals gegenwärlg der z  zt der schuldhaft ber das Vorhandensein

Lebens- oder Gesundheitsgefahr bei der Schwangeren iırrt überhaupt
nicht bestraft werden kann (vgl BGH NJIW 1951, 41° Nr 206, vgl allerdings
auch !)’ während sich künftig ach S 155 verantworten soll
Dagegen begünstigt S1C den Arzt, der ohne Einwilligung oder Sar
den ausdrücklichen Willen der Schwangeren handelt; wurde bisher
auch bei e1iNer Notstandslage der Schwangeren Abtreibung oder
(im Fall der Perforation) Totschlags bestraft, während künitig
11UL Mißachtung der „Freiheit der Tau CISCHCL KEintscheidung
über ihr Schicksal*®® Rechenschaft SCZOSCH werden soll ( 27(6, DL K),
un: auch das 198808 aut den Antrag der Tau (S 159 Abs E

Man wird voraussetzen dürfen, da{fß die erorterte Privilegierung 1Ur dem
z  z{ zugute kommen soll der die Absicht verfolgt Leben oder Gesundheit
der Schwangeren retten, nıcht dem rzt der der Schwangeren AQUS ande-
1 Beweggrund ‚„„hilft®® mas sıich später auch herausstellen, da{fß Leben
oder ihre Gesundheit gefährdet (vgl 111 für das geltende
Recht) Dıie Privilegierung gilt ach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut

für Ärzte; Nichtärzte können auch e1m Vorliegen E1N€eS gesundheit-
lichen Notstands der Schwangeren keine Straffreiheit ach erlan-
langen (vgl 49 Tür das geltende Recht) und WIEWEIT ihnen

Rahmen der allgemeinen Notstandsgrundsätze 39 K) Straifrei-
heit zuteil werden kann, wird die Rechtsprechung klären haben

Die Fassung des 9 die Abtötung Leibesfrucht der die 1°0=
LUunNg z der Geburt befindlichen Kıindes SC1 „NICHE. . strafbar  ..  9 1ä13t
offen, welcher Art der Straflosigkeitsgrund iıst. Sie scheint damıt denen ent-

gegenzukommen, die aus Gewissensgründen die ärztlich indızıerte TLötung
der Leibesfrucht oder des Kindes ‚War als entschuldbar, nıcht aber qals OC -
rechtfertigt (rechtmäßig) ansehen. So ist S1IC aber VO Entwurf nıicht 2 Ola
dacht; soll vielmehr unentschieden bleiben, ob der medizinisch
angezeıigte Frucht- der Kindestötung durchführende z  zt W1IC die
Ärzteschaft auslegt schon nıcht tatbestandsmälßig handelt 140, 134
der ob ıhm D  „ Nur Rechtfertigungsgrund ZULr Seite steht (S 274, 770

Die Frage, ob die Gefährdung der Schwangeren cdıe Tatbestandsmäßig-
keit oder die Rechtswidrigkeıt des ärztlichen Eingriffs ausschlie{it oder
ber den siıch verbotenen Kingrittf entschuldigt ist nıcht 1Ur akade-
mischer atur Tritt der Gesetzgeber der ersten Auffassung bel, läuft
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der rzt der gemäß der katholischen Sittenlehre die geztelte Tötung
der Leibesfrucht oder des Kindes ablehnt, Gefahr, sich dem Vorwurtf der
unbegründeten Verweigerung ärztlicher Hilfe auszuseizen.

ach S 160 des Kommissionsentwurfs sollte uch die Unterbrechung
NI ‚aufgezwungenen Schwangerschaft”” (Sog ethische Indikation) straf-
los SC1IIH Als aufgezwungen diesem ınne sollte C111 Schwangerschaft
annn gelten, die Tau Opfer Notzucht schweren Schän-
dung oder unfreiwilligen heterologen Insemination (vgl nachstehend
B9Ot bb) wurde un ‚„dringende Gründe für die Annahme sprechen, da{fß
die Schwangerschaft auf der 'Tat beruht‘®

Durch Kabinettsbeschlufß VO September 1960 wurde diese Bestim-
IUNS ersatzlos gestrichen, die ethische Indikation, deren sittliche und recht-
liche Problematik besonders schwier1g 1st also abgelehnt

C) Heilbehandlung un eigenmächtıge Heilbehandlung
ach S 161 ID SIN  d „Kingritffe un andere Behandlungen, dıe ach den Kr-

kenntnissen und Erfahrungen der Heilkunde und den Grundsätzen C1NC5S

gewissenhaften Arztes dem 7weck erforderlich sınd und VOTSCHOMALNILEN
werden, Krankheiten der Leiden verhüten, erkennen, heilen oder

lindern‘“‘, nıcht qals Körperverletzungen stratbar I)as gilt ohne uück-
sicht darauf, ob die Behandlung VO.  a rzt oder Nichtarzt (Heil-
praktiker oder Laien) VOTrSCHOLLLLLL wird, ob der Kranke eingewilligt hat
oder nıcht und ob die Behandlung erfolgreich ist oder nıcht. Wer die eıl-
behandlung jedoch Ahne Fkinwilligung des Kranken vornımmt, ist ach

„eigenmächtiger Heilbehandlung strafbar, SC1 denn, da{fß die Eın-
willigung nıcht ohne lebensgefährdenden Aufschub der Behandlung C111

geholt werden könnte un damıt rechnen IST daß der Kranke, könnte
rechtzeitig befragt werden, die Kinwilligung erteilen würde

Diese gesetzliche Kegelung soll verhindern, dafß dıe medizinisch SC-
Ze1gTE un kunstgerecht durchgeführte Heilbehandlung (Operation USW.)
den s  zt des Fehlens der Kinwilligung des Kranken der Bestra-
fung Körperverletzung aqussetzt So IST 6S ach dem geltenden Recht
wobel beachten ıST da{ß ach der Rechtsprechung 5 wirksame Kın-
willigung die Heilbehandlung LUr vorliegt wenin S1C der Patient voller
Kenntnis der Notwendigkeit und der Gefahren der Behandlung erklärt ])Das
setzt E1 umfassende Aufklärung des Kranken ber die Art un Schwere
SC1L1H1ES Leidens vOTraus, die VO ärztlicher Seite VOr allem be1 zweitelhaften
Heilungsaussichten (Krebs U, o In abgelehnt wird.

Der (5.) 'Titel „Straftaten die persönliche Freiheit®® faßt die
Strafvorschriften Freiheitsberaubung, erpresserischen Kindesraub,
Verschleppung, politische Verdächtigung, Bedrohung, Nötigung un: Haus-
friedensbruch 163 bıs 179 Kı), der (6 Titel „Beleidigung“ die Strafvor-
schritten üble Nachrede, Verleumdung, Kundgabe VO.  - Mißachtung
(Formalbeleidigung), Beleidigung VO.  — Persönlichkeiten des politischen 1 e-
ens und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (SS 173 bis 181
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zusammen. Die Straftatbestände sind im wesentlicheh denen des geltenden
Rechts nachgebildet und bedürfen vom weltanschaulichen Standpunkt her
keiner näheren Krörterung. Hervorgehoben se1 nur, da{fß W1e
S 157a StGB den erhöhten Schutz ömffentliche Beleidigungen auftf
Persönlichkeiten des polıitischen Lebens beschränkt. Das ist nıicht unbedenk-
lich Man kann die Ansicht vertreten, daf8, wenn schon die öffentlichem
Wirken berufenen und deshalb der Kritik besonders ausgesetzten Personen
verstärkt üble Nachreden geschützt werden sollen, dieser Schutz alten

öftfentlichen Leben stehenden Persönlichkeiten, nıicht den Politikern
(größten und kleinsten Formats) zugute kommen soll

Großenteils ohne Vorbild geltenden Recht sind die Strafvorschrif-
ten des 7. Titels die „Verletzung des persönlichen Lebens- und Ge-
heimnisbereichs®‘ 182 bis 186 E Ihre Dringlichkeit wird jedem Klar,
der sıch einerseıts die Breiten- und Tiefenwirkung der modernen Nachrich-
tenmittel (Fresse, Rundfunk, Fernsehen) un die technische Vollendung all-
gememın zugänglicher Aufnahmegeräte (Kleinstkameras, Abhörgeräte, Ton-
träger), anderseits die zunehmende Sucht der Massen ach sensationellen
un peinlichen Berichten aus der Intimsphäre anderer VOL Augen hält

a) S 182 (Sog. Indiskretionstatbestand) verbietet die Ööffentliche Krörte-
Pun remder Privatangelegenheiten. Danach soll bestraft werden, Wer ‚„ohne
verständigen rund eıne ehrenrührige Behauptung tatsächlicher Art ber
das Privat- oder Familienleben eines anderen, dıe das Söffentliche Interesse
nıcht berührt, öffentlich, einer Versammlung oder durch Verbreiten VOoO  _

Schriften, JTonträgern, Abbildungen oder Darstellungen auftfstellt oder VCI -

breitet®‘. Der Wahrheitsbeweis ıst ausgeschlossen. kıne Bestrafung
übler Nachrede oder Verleumdung neben S 162 ıst nicht möglich.

ach der Entwurfsbegründung (S 310) zählen ZU „Privat- oder amı-
lienleben®® alle Angelegenheiten, die keine Beziehung ZUr Stellung und
dem Wirken des Betroffenen In der Gemeinschaft haben, insbesondere nıcht
seine Rechten und Pflichten gegenüber der (Gemeinschaft berühren. Durch
die Bezugnahme auf das „OÖffentliche Interesse®® soll! vermı1eden werden, da{fß
der Offentlichkeit uch solche Vorgänge kraft strafrechtlicher Sanktion
vorenthalten werden, die ZWar Privatangelegenheiten 1m vorgenannten Sınn,
ausnahmsweise aber doch für die Allgemeinheit bedeutsam sind: iwa
Besonderheiten der persönlichen Lebensführung eINESs Wahlkandidaten, die
KRückschlüsse anf seine Kıgnung als Volksvertreter oder Regierungsmitglied
zulassen. „Ohne verständigen Grund“®® handelt, wer sich be1 der Verbreitung
fremder Privatangelegenheiten VO.  b Sensationslust, Gewinnsucht oder einem
sonstigen nıcht bıllıgenswerten Beweggrund leiten 1ä43t

VWie nıcht anders erwarien WAäar, wıttert VOL allem die Pr<?sse 1m 8152
ine Gefahr für die Freiheit ihrer Berichterstattung.

185 E bedroht die „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes®® mıt
Stirafe. Kr wendet sich den Mifsbrauch Von L’onträgern (Tonbändern,
Schallplatten und anderer Vorrichtungen ZUr wiederholten Wiedergabe VvVoIl
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Tonfolgen) un: Abhörgeräten (Z. eingebauter Mikrophone oder Stetho-
skope) ZUL heimlichen Aufnahme oder ZU Abhören nichtöffentlicher Ge-
spräche.

C) ach soll der bestehende Schutz des Briefgeheimnisses S »99
aut den Fall erstreckt werden, da{fß jemand unier Anwendung tech-

nischer Mittel oder Verfahren, die C1Ne OÖffnung des verschlossenen Schrift-
stücks überflüssig machen, Tie mıiıft Hilfe Durchleuchtungsvorrich-
LUNng, unbefugt von dem Inhalt Kenntnis nımmt.

d) wendet sich den „Bruch VOoO  e Privatgeheimnissen durch
nhaber eLNer Vertrauensstellung“®‘. Kr hält S1C  h den S 300 StGB, erweıtert
aber den Täterkreis ber die Angehörigen der Heilberufe mi1t staatlich SC
gelter Ausbildung (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Krankenpfleger un „schwe-
stern) und der Rechts- und Steuerberatungsberufe (Kechtsanwälte, Notare,
Wirtschafts- un Buchprüfer, Steuerberater) hinaus auftf die Berufspsycho-
logen mıt staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung un
das Verwaltungspersonal der Kranken- und Lebensversicherungsunterneh-
IMNCN, kassenärztlichen Vereinigungen un privatärztlichen Verrechnungs-
stellen. Fürsorger und Wohlfahrtspfleger werden dagegen nıcht ı die Vor-
schrift einbezogen.

e) S 1650 stellt den Bruch remder Privat- und Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisses durch Amtsträger un: „Tür den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichtete*‘ auch ann untfer Strafe, WeEeNn keine wichtigen öffentlichen
Interessen gefährdet werden (vgl StGB S4/1

Auf C111 strafrechtliches Verbot der ungenehmigten Veröffentlichungen
Temder Bilder un vertraulicher Aufzeichnungen auf ec111L6 alll-

menfassende Regelung des Schutzes der Geschäfts- un Betriebsgeheimnisse
verzichtet der Entwurtf (S 307

STRAFTATEN DIE SITTENORDNUNG

Der eil dieses zweıten Abschnitts des Besonderen Teıls erstrebt den
Schutz des religiösen Friedens un der Totenruhe

a) Wegen Gotteslästerung macht sich stratbar 187 K), Wer ‚öIfentlich
eLNeTr Versammlung oder durch Verbreiten VON Schriften, JTonträgern,

Abbildungen oder Darstellungen ott durch Beschimpfung VW eise
.67lästert die eeıgne IsT das allgemeine religiöse Empfinden verletzen

Diese Neufassung des Gotteslästerungsparagraphen SEeTZ nıicht mehr
den chweis VOTauUs, dafß jemand tatsächlich Argerni1s SC hat

genügt vielmehr, daß sich jemand SC1HNEIN religiösen Empfinden
verletzt fühlen konnte („geeignet 1ST CC) ach dem geltenden S 166
StGB annn C111 och grobe Beschimpfung (sottes nıcht geahndet
werden, wenn S1IC bei denen, deren unmittelbarer Kenntnis S11 kam,

Unterstreichungen des Verfassers
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religiöser Gleichgültigkeit oder Getfühlsroheit keinen Anstof? erregite
Als geschütztes Kechtsgut schwebht dem Entwurt das ‚allgemeine relig1iöse
Empfinden“ VOrL, nıicht ott selbst weil dieser „„als höchstes Wesen mensch-
lichen Schutzes durch das Strafrecht nicht bedarf“® 318 Letzteres ist

Kern wohl richtig; 1st aber aum Ee1Ne überzeugende Begründung da-
für, nıcht die (objektive) Ehre Gottes, sondern das (subijektive) religiöse
Empfinden VO  a Menschen als Schutzgegenstand der Strafdrohung 88 VAIG.

sehen. Nicht 1Ur ach christlicher Auffassung ann ott durch Gebet un:
Opfer unmittelbar geehrt werden; folgerichtig annn umgekehrt durch
Beschimpfung oder Verspottung „entehrt‘ werden. Diese Entehrung
verhindern, mu Zweck e1LiNer Strafvorschrift Gotteslästerung SCHIN,
un 7.Walrl erster | ınıe Aaus Verantwortung gegenüber ott selbst nıicht
aus Rücksicht aut die Gefühle VO  a Menschen Welche bedenklichen Wolge-
rFunNSch sich aus der gegenteiligen Auffassung des Entwurfs ergeben, e1g
die Beschränkung der Stratbarkeit auft gotteslästerliche Äußerungen, die
gee1gne sind das „allgemeine relig1öse Empfinden SA verletzen Damit
soll ausgeschlossen werden, da{fß das „übersteigerte relig1öse Empfinden
einzelner®® ZU. Mafsstab der Strafwürdigkeit wird S 319 So verständlich
dieser Vorbehalt VO Standpunkt des Entwurfs sıch scheinen INAaS,
ist ach den Erfahrungen der etzten Zeit 166 StGB doch befürchten,
dafß manche Gerichte jedes religiöse Empfinden als „übersteigert‘” ansehen
und die Bestrafung VO  — Gotteslästerungen auch Fällen unterlassen WL -

den, die der Gesetzgeber zweitellos bestraft 155611 wollte
Nach S 1686 wird „Beschimpfung EeLiINer Religionsgesellschaft”

bestraft wer öffentlich oder quasiöffentlich (vgl vorstehend S 157
‚,CINC Inland bestehende Religionsgesellschaft, ihren Glauben, ihreKın-
richtungen oder ihre ebräuche ı Weise beschimpft, die gee1ignet ist,
das religiöse Empfinden ihrer Angehörigen verletzen®‘.

Abweichend VO geltenden Recht 1566 werden die christlichen
Kırchen nicht mehr besonders hervorgehoben und der Strafschutz nıcht
mehr aut diese und andere Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts
beschränkt (sog Gleichberechtigung aller inländischen Religionsgemenin-
schaften); der Gefahr, da auch Zusammenschlüsse WENISCI Personen mıiıt
VerwOorreNlel Glaubensvorstellungen und seltsamen oder Sal anstö Bigen S22
bräuchen ach S 158 geschützt werden, glaubt der Entwurf durch das YT’'at-
bestandsmerkmal der „Religionsgesellschaft“ ausreichend vorzubeugen. Neu
un:! begrülßen IsST da{fß künftig auch Beschimpfungen des Glaubens EiINer

Religionsgesellschaft nıcht 1Ur solche ihrer Einrichtungen und Gebräuche,
bestrait werden sollen: dadurch ann ancher Auslegungszweifel 108008087

den werden.
C) ach werden folgende Handlungen als „Störung des (sottes-

ienstes“® untier Strafe gestellt:
aa) Die Verhinderung des (Zottesdienstes oder C1NCeLr einzelnen goLtes-

dienstlichen Handlung (wıe der Taufe der kirchlichen Trauung) einer 111-=
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ländischen Religionsgesellschaft durch Gewalt oder Drohung mıiıt PC1NEeEN

empfindlichen Übel:;
bb) Idhie Verhinderung der Teilnahme Gottesdienst oder einzelnen

gottesdienstlichen Handlungen mittels Gewalt oder rohuns (Z mıiıt wıirt-
schaftlichen Nachteilen);y}

CC) Die absichtliche oder wissentliche Störung des Gottesdienstes oder
einzelnen gottesdienstlichen Handlung;

dd) Die Verübung beschimpfenden Unfugs dem Gottesdienst
gewidmeten Ort

Hervorzuheben ıst dafßs künftig auch (Sottesdienste geschützt werden, die
aufßerhalb Vvon Kirchen oder andern dem Gottesdienst gewidmeten NRÄäuU-
INeNn Freien abgehalten werden, Prozessionen das IsT ach
8167 StG(/B nıcht der Wall

d) &S 190 wendet sich die Verhinderung und die Störung VO  e Be-
stattungsfelern, die Störung der Totenruhe ach der ersti-

enannten Vorschrift werden künftig auch niıchtreligiöse Bestattungsfeiern
geschützt SCIIH S 191 Abs 31l der unbefugten Wegnahme VO rab-
schmuck Fällen steuern, denen z Bestrafung WESCH Diebstahls nıcht
möglich 1ST. Die eigenmächtige ohne Finwilligung der Angehörigen
vorgenommene) Leichenöffnung ıst nıicht unter Strafte gestellt.

Im Titel sind die „Straftaten Ehe, Famiılie un Personen-
stand“®‘® geregelt.

a) Der Beischlaf zwischen Verwandten auf- un absteigender”Linie (Blut-
schande) soll erbrechen bleiben; soll den Verwandten aufsteigender
Liınte der Regel miıt Zuchthaus (dessen Höchstmalß VO bisher aut
Jahre erhöht wird), den Verwandten absteigender ILinie mıt GeTängnis
(bis Jahren) geahndet werden &S 192 uch cdıie Stratbarkeit des Bel-
schlafs zwischen Geschwistern wird beibehalten Dagegen soll die des Bel-
schlafs zwıischen Verschwägerten (uneigentliche Blutschande) beseitigt WL -

den Der häufigste Fall dieser Art der Geschlechtsverkehr VO  — Stiefeltern
mıt ihren Haushalt lebenden Stieikindern, Ist jedoch als „Unzucht mıt
Schutzbefohlenen“‘ 11 auch künftig mıl Strafe bedroht

Der Ehebruch soll stratbar bleiben S 195 Dieser Straftatbestand
W äal un: ist heftig ımstrıttfen beschäftigt dıe Gerichte TOTZ der Vielzahl
der zweitellos vorkommenden Ehebrüche selten, wird deshalb VO  > den
Rechtsunterworfenen nicht erns2 und ent bisweilen der Kr-

oder Rache Gleichwohl hält der Entwurf iıhm fest weil VO.  —

ihm C116 sittenprägende und sittenerhaltende Wirkung erwartet un weil
ihm den Ausdruck des Bekenntnisses der KRechtsgemeinschaft ZUL

als der tragenden Grundlagen uNseres Zusammenlebens siıeht (S 324
das Höchstmafß der Strafe soll VO  — bisher Monaten auftf Jahr (3
fängnis erhöht werden Anderseits soll Ce1iINe“ Verurteilung W16 ach 172
StGB DUr zulässig SC1HIL, WE die Ehe des Chebruchs geschieden
worden ist und der verletzte Ehegatte Strafantrag gestellt hnat
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C) Die Stmfvorschriften gegen Doppeiehe un: Ehebetrug (einschließlich
der FKhenötigung) sollen 1m wesentlichen unverändert aus dem geltenden
Recht übernommen werden 170, 179 StGB;: SS 194, 0)

d) Gleiches gilt für die Tatbestände des Muntbruchs (Kınderraubs), der
Verletzung der Fürsorge- der Krziehungspflicht miıt der efahr der sıtt-
lichen oder körperlichen Verwahrlosung des Kindes, der Verletzung der
Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen (die straftbare and-
Jungen begehen), der Verletzung der gesetzlichen Unterhaltspflicht, der
Verletzung der Hilfspflicht gegenüber eiıner Schwangeren un die Fälschung
des Personenstandes 143, 169, 17/0b, und d, 235, 236 361 Nr. 9 StGB;
SS 1906, 193 bis 2092 [D}

e) Wegfallen soll künftig außer der unter a) erwähnten S50 une1gent-
lichen Blutschande (zwischen Verschwägerten) der Straftatbestand der bös-
willigen Veräußerung, Zerstörung oder Beiseiteschaffung VOoO  } Familienhabe
S 170a StGB ihm kommt der Praxis keine Bedeutung

Völlig CuUu«rCc Tatbestände werden mıiıt den 197, 203 geschaffen.
aa) Iie Strafvorschrift das ‚„„Verlassen eines Kindes‘‘® 197 soll

die Fälle erfassen, in denen Eltern, insbesondere uneheliche Mütter,
Kinder 1M Stich Jassen, Zie B.in W arenhäusern, Bahnhofwartesälen, VOL Kran-
kenhäusern oder Kinderheimen setzen oder zurücklassen, sich ihrer

entledigen (S 327 E Wegen Aussetzung (S 2921 StGB, S 159 können
solche Eltern meıst nicht bestraft werden, weil ihnen der Vorsatz der Le-
bensgefährdung des Kindes fehlt oder nıcht nachweisbar ist.

bb) regelt die künstliche Samenübertragung. Ihre sıttliche und
sozialethische Beurteilung ist auch Deutschland Gegenstand lebhafter
Krörterungen. Sie hat sich seıt dem zweıten Weltkrieg besonders in den
USA eingebürgert. VWieweıiıt s1€e Deutschland verbreitet ist, weiß 111a

nicht: 19058  - rechnet ber auch\ hier mıiıt einer nıicht unerheblichen Zahl VONn

Anhängern.
Der Entwurtf spricht sıich für das Verbot der künstlichen Samenübertra-

SUuNS AaUS, den Fall AUSSCHOMUNCH, daß durch einen Arzt Samen eINeEs Ehe-
aut dessen Ehefrau mıt Einwilligung beider EKhegatten übertragen

wırd (Sog. homologe Insemination, die meıst iın der Beischlafsbehinderung
eines Khegatten iıhren Anla{fß hat) Unter Strafe gestellt werden sollen dem-
ach die Samenübertragung bei unverheirateten Frauen un die Übertra-
SunNns VoO  — Samen anderer Männer als der eigenen Ehemänner be1i verheirate-
ten Frauen (heterologe Insemination ); ferner die homologe Insemination,
wenn nıcht die Kinwilligung beider Ehegatten vorliegt oder W der Kın-
griff durch den Nichtarzt VOTSCHOLMILL wird. Eine ausführliche Begrün-
dung hierzu TLindet sıch 331 1t. E
e Vorschrift des ist aufgebaut, dafls 1m Absatz 1 die ber-

tragungshandlung des Dritten (die wahrscheinlich seltene Selbstinsemina-
tıon der Tau soll stratflos bleiben) mıiıt Gefängnis b  18 Jahren und ım
Absatz die Zulassung der Samenübertragung durch die Tau mıt Gefäng-
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NS bis Jahren odermıft Straftfhaft bedroht werden. Wıiırd die Übertra-
ohne Kinwilligung der Tau vorgenommMen, ist die Strafe bei der

heterologen und der homologen Insemination Gefängnis VoO  > Monaten bis
Jahren Die Mitwirkung des damenspenders des Ehemannes be1i

der heterologen. Insemination Ist 198838 als (Anstiftung oder) Beihilfe ZULC 'Tat
des Samenübertragers stratbar. Die Verlegung des T atortes 1055 Ausland
schützt deutsche Beteiligte nıcht VOr StrafeS Abs Nr

Der eil des zweıten Abschnittes umfaßt die Straftatbestände Zzum
Schutz der geschlechtlichen Sıttlichkeit.

Auf diesem Gebiet sieht sıch der Gesetzgeber i besonderem Maße CH-
sätzlichen Anschauungen ber die Befugnis des Staates Kıngriffen
den persönlichen Bereich menschlicher Beziehungen un ber den Umfang
der der Kinzelperson zustehenden Freiheiten gegenüber. Das hat uch
den Vorschriften des Entwurfis SEiINEN Niederschlag gefunden.

a) Unbestritten ıst Nur die Pfhicht des Staates 711 Schutz der DC-
schlechtlichen Freihelit. Notzucht, Nötigung ZUrF Unzucht, Schändung un
Entführung 711  —> Unzucht werden An dem geltenden Recht übernommen

176 Abs Nr un 2 L, 176, 2306 StGB;: SS 204 bis »09 Der Tat-
bestand der Nötigung ZUE Unzucht erstreckt sich künftig auch auf änner
(vgl S 1/5a Abs Nr Neu ist ferner die Unterscheidung 7.W1+-

schen (einfacher) Schändung und schwerer Schändung. Einfache Schändung
ist der Mißbrauch geisteskranker, hochgradig schwachsinn1ger, willenloser,
ewußtloser oder ZU. körperlichen Widerstand unfähiger Personen (Män-
Ner un Frauen) ZUrr „Unzucht“®‘; schwere Schändung ıst der Mißbrauch der-
art wıderstandsunfähiger Frauen ZU außerehelichen Beischlaf.

Die Schutz der Jugend unentbehrlichen Tatbestände der „Un-
zucht mıiıt Kindern“ (bis Jahren) un der „Unzucht mıt Abhängigen“

176 Abs Nr I, 174 sollen grundlegend umgestaltet werden
210 bis 212, 214, 215 Dadurch wird der Bereich des strafbaren Ver-

haltens gegenüber dem jetzıgen Rechtszustand teilweise eingeschränkt,
SCWISSCI insicht aber auch erweıtert. Hervorgehoben werden Verdient,
daß als Regelstrafe nicht mehr Zuchthaus, sondern Gefängnis vorgesehen ıst.

C) Die (einfache) gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen ännern 175
soll, obwohl S1IC „nach der weıtaus überwiegenden Auffassung der

deutschen Bevölkerung als S verachtenswerte Verirrung anzusehen 1ST
die1 ist den Charakter zerruütten und das sıttliche Gefühl Zı Ca

stören“‘® (S 348 K); nıcht mehr allgemein, sondern 1Ur och annn (mit (se-
fängnis VOo  > Monat bis Jahren) bestraft werden, WeEeNnN S1C der beson-
ers anstöligen orm beischlatfsähnlicher Handlungen oder mıiıt oder CH-
ber ännern untier 21 Jahren getrieben wird S 216 Die häufig vorkom-
mende wechselseitige (oder gleichzeitige) Onanie unter Männern über ”1
Jahren würde demnachnicht mehr strafbar SC1I1.

e schweren Fälile gleichgeschlechtlicher.Unzucht 7zwischen Männern -
das Unzuchttreiben un ter Ausnutzung Abhängigkeitsverhältnisses, ach
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bleirandert raf tr tt au hier di Stelle ‚0741 Zuchth
strafe Gefängnis (S DE K)S

d) Die Strafvorschriften dieUnzucht miıt 'Tieren (Sodomie), dieEr
reSuNS öffentlichen Ärgernisses, dieVerbreitungunzüchtiger Schritften und
Sachen, das ötffentliche Anpreisen ansteckungs- und empfängnisverhüten-
der Mittel und Verfahren SOWL1LE® die öffentliche Werbungfürr unzüchtigen
Verkehr (SS 218 bis “[Dschließen sich ı1m wesentlichen die ents |
chenden Vorschriften des geltenden Strafgesetzbuchs (SS 175b, 183,184)

Zu erwähnen ıst, daß als Krregung ötfentlichen ÄArgernisses kününftig auch
Verhalten geltensoll, das C111 Bereitschaft VAN  —_ Unzucht zwischen Män-

ern erkennen Jäßt. un daß alsVerbreiten unzüchtiger Schriften auch die
Ein- un! Ausfuhr solcher Schriften ZU Zweck des Vertriebs i1111 Bestim-
mungsland verboten SC11H soll Anderseits soll uch die Oöffentliche Wer-
bung für Mittel, die 1Ur der Empfängnisverhütung, nicht auch der Ver-
hütungder Ansteckung mıiıt Geschlechtskrankheiten dienen, NUur annn straf-
bar SCHN, Wenn S16 Sitte oder Anstand verletzt Zur Frage, unter welchen
Voraussetzungen das Feilhalten VOoO:  } Verhütungsmitteln Münzautomaten
Sıtte oder Anstand verletzt, enthält sich der Entwurf unter 1iNnweis autf den

S 41a der Gewerbeordnung CISCHCH Stellungnahme (S 357E);
S1L1C der letzten Zeit Gegenstand widersprüchlicher
zahlreicher Gerichte, darunter des Bundesgerichtshofs un des Bundesver-
waltungsgerichts, heftigerAuseinandersetzungen i Schrifttum,
bei die Befürworter großzügigen Zulassung des Präservativverkaufs
zahlenmäßig weıt überwogen.
Zu ist I diesem Zusammenhang strafrechtliches Verbotdes

unverlangten Zusendens VvVon Schriften un! Prospekten ber ansteckungs-.
und empfängnisverhütende Mittel (samt entsprechenden „Aufklärungen‘

7 beliebige Personen: ferner Verbot unzüchtiger Schaustellungen, z  16
di Striptease- Vorführungen Ü,d Ernstlicher Prüfung wert waäare uch dieFrage,

ob das Merkmal „unzüchtig‘ i S 220 (Verbreitung un: öffentliche Aus-
stellung unzüchtiger Schriften, Abbildungen un Darstellungen) angesichts
der Auslegung des gleichen Begriffs i S 1854 StGB durch die Recht-
sprechung ausreicht, der zunehmenden Schamlosigkeit Vo  u} ‚„Magazi-
nen  co‚ Mustrierten und Kinoreklamen mıt Nachdruck entgegenzutreten; die

da Erfahrungen der Vergangenheit und der Gegenwart machen das unwahr-
scheinlich.

Neu sind die Vergehenstatbestände der gemeinlästigen und er jugend-,
gelährdenden Ausübung der gewerbsmäßligen Unzucht 293 294 K) Das
geltende Recht S 361 Nr und ba bis droht hierfür aftbis /AH

Wochen, der ntwurf droht dagegen Gefängnis biıs Monaten oder

Der schwere 'all rzwungener gleichgeschlechtlicher Unzucht ($ 175a Nr. StiGB)
fällt künftig unter den allgemeinen Tatbestand der Nötigung ZU.  m UnzuchtS 206 E,
vgl oben a)
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Br050CIC (Gemei den für einzelne Bezirke verbieten ; Zusammen
fass an Dirnen ın Bordellen (Kasernierung) soilnicht erlaubt SEC1N.,

Strafdrohungen dieFörderung remder Unzucht: Kupp Cl,
Menschenhandel und Zuhälterei (SS 226 bis 230 werden demgelten-
den Recht übernommen. Jedoch soll das (uneigennützige)Verkuppeln von

gehörig und Schutzbefohlenen - die Ehefrau aUSSCHOMUNCN ur
ann strafbar SCHIL, Wenndie verkuppelte Person noch nicht Jahre altist
(Begründung E), und die schwere Kuppelei als welche künftigauchdas Zuführen CLNETL Tau oder Mannes ZUr gewerbsmäßigenUn-
zucht gilt die Zuhälterei sollen nicht mehrmıt Zuchthaus, sondern
mıiıt Gefängnisnıcht untfier onatengeahndet werden.

uch die Straftatbestände des un! Titels des zweıten Abschnitts,
nämlich des Unterlassens der Hilfeleistung bei Unglücksfällen der61-
1415  arGefahr und die Tierquälerel, schließen sich denendes geltenden Rechts

(SS3daVle StGB, S 9 Abs Tierschutzgesetz; 232 233E
STRAFTATEN DAS VERMÖGEN. -

_ Hierunter fallen: Diebstahl undUnterschlagung‘ SS 235 bis244 E), aub
un Gewaltanwendung nach Diebstahl 245 bis 248), Sachbeschädigung
undSachentziehung 249 D  1S 251), Betrug un Krpressung (SS 252 bıs
262), Untreue 263, 264),Wucher 265 bis 267), dieVereitelung:Vo  - frGläubigerrechten Konkursun: au ßerhalb des Konkurses (SS 2268 bhis
205 Jagd- und Fischwilderei 276 18 269), Hehlerei und Begünstigung
(SS286 bis 290)
Zudiesem umfangreichen, für das materielle Wohlergehen und das g_

ordnete Zusammenleben der Staatsbürger äußerst bedeutsamen dritten Ab-
schnitt€es BesonderenTeils sSe1l dieser Stelle NUur bemerkt, da{fß dem
Gottesdienst oder der religiösen Verehrung gewidmete Gegenstände:WIe

bisher durch erhöhte Strafdrohungen Diebstahl und Sachbeschädi
ZUNs geschützt werden sollen (SS 236 Nr‚ 250 Abs. Nr.

STRAFTATEN DIE OFFENTLICHE ÖRDNUNG
Die Straftatbestände ZUum Schutz des Gemeinschaftsfriedens sind i

wesentlichen die gleichen W16 geltenden Recht Hierher gehören 10S5-
besondere die Sffentliche Aufforderung ZU Ungehorsam Gesetze
Verordnungen und allgemeine Verwaltungsakte, die SÖöffentliche Aufforde
run Straftaten, die Belohnung oder OffentlicheBilligung VOoO  S Verbre-
hen, die 'Grülidung oder Förderung verbrecherischer Vereinigung

Volksverhetzung und derMißbrauch VO  — Titeln, Uniformen und Abzeichen
SS 201 302 [D

EerVOoOrz solleben ist der Tatbestand derJ Volksve'rhetzun g'. 298
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achden bitteren Erfahrungen der Vergangenheit der gehässigen und bös-
willigen Diffamierung VO. "Teilen des Volkes, besonders nationaler, S51-

scher, religiöser oder volkstumsmäßig bestimmter Bevölkerungsgruppen
(Sog. Gruppenhetze) vorbeugen.

Neu ist die Strafvorschrift den „Mißbrauch VOo  — Notrufen“‘
ach S S02 sollen bisher S 1372a StGB uch kirchliche Amts-

bezeichnungen, Titel, VWürden, Amtskleidungen un Amtsabzeichen SOW1€

Berufstrachten und -abzeichen religiöser Vereinigungen nd Genossenschaf-
ten Mißbrauch geschützt werden. AlNlerdings ıst für Vergehen dieser
Art nıcht mehr Gefängnis, sondern DUr och Strafhaft vorgesehen

Kıs Tolgen die Straftaten dıe Sicherheit des HKechts- nd Geldver-
kehrs Hierunter tTallen VOL allem die Hälschung, Verfälschung oder Unter-
drückung VO  b Urkunden, Beweisanzeichen, JTonträgern un technischen Auf-
zeichnungen, die SS Falschbeurkundung ı Amt un: dieS05 mittelbare
Falschbeurkundung (sie haben iınhaltlich unwahre Beurkundungen O1-
fentlichen Büchern un: Kegistern AI Gegenstand), dıe Herstellung un
das Inverkehrbringen VO  b Walschgeld, falschen amtlichen Wertzeichenun
Vo  —_ Wertpaplieren 303 bis 319 D Sie sollen 1er ebenso WEN15 erortert
werden WIC die

Gemeingefährlichen Straftaten. Hierher gehören insbesondere die
Brandstiftung und die Herbeiführung Brandgefahr, die Gefährdung
VoO Menschen und Sachwerten durch KExplosionen mittels Freisetzung VO  >

Kernenergie der Anwendung Vo  — Sprengstoffen oder durch radioaktive
oder SONS jonisierende Strahlen, die Gefährdung VOoO  - Menschen durch gif-
uge Gase, die Entfesselung VO  b Naturkräften (Lawinen, Erdverschüttungen,
Herbeiführung VO  a Überschwemmungen), die Vergiftung vonmn Brunnenwas-
SCI, die Vergiftung VoO  - Lebensmitteln Arzneimitteln und Bedarfsgegen-
ständen, cdie Verbreitung übertragbarer Krankheiten unfer Menschen oder
VoO  —; Krankheitserregern oder Schädlingen unter 'Tieren und Pflanzen, die
Sabotage lebenswichtigen Betrieben 3920} bıs 341

dem 'Titel „Verkehrsstraftaten‘ IR 349 bis 350 sıind Verkehrs-
zuwiderhandlungen und sonstige mıt dem Verkehrzusammenhängende Straf-
aten geregelt, die ihrer Gefährlichkeit für dıe Allgemeinheit und

des ihnen innewohnenden sozial-ethischen Unrechtsgehalts kriımi1-
nellen Charakter haben, nämlich die vorsätzliche oder fahrlässige (sefähr-
dung des Bahn-, Schiffs- oder 1_utftverkehrs und die vorsätzliche oder tfahr-
Jässige Gefährdung des Straßenverkehrs durch bestimmte (sesetz
umschriebene Verhaltensweisen, das Fahren ı Zustande alkoholbedingter
Fahruntüchtigkeit („Trunkenheit Verkehr‘“‘, das derzeıt 1Ur Übertre-
LUuNg ıst, talls der 'Täter nıemanden hbesonders gefährdet), die Verkehrsflucht
(Unfallflucht), der räuberische Angriff qaut Kraftftiahrer undie Gefährdung
Vo  am Schitten un: Luftfahrzeugen durch Bannware. Als Strafen sınd ı all-
SCHMICHILCH Gefängnis, für besonders verwerftliche Ausführungsarten Zaucht-
aus angedroht.
459
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Unter dem Titel „Mißbrauch -  -Rauschmiuitteln‘‘ 351 bis 399)
übernimmt der Entwurf aus dem geltenden Recht die Tatbestände des
schuldhaften Sichberauschens (der ‚„ Volltrunkenheit“, 330a un der
Gefährdung Entziehungskur durch Abgabe alkoholischer Getränke
oder anderer Rauschmittel 330b Neu ist die Strafvorschrift
das Verabreichen alkoholischer Getränke Betrunkene durch (sast- un
Schankwirte und Kleinhändler

Unter dem Begritt „Gemeinlästige Straftaten werden Bettelei, and-
streicherei und das Anhalten VOo  > Kındern un!: Jugendlichen Betteln
mıiıt Gefängnis (bis Monaten) der Strafhaft (bıs Wochen) bedroht

354 bis 356 Sie sınd ach dem geltenden Recht Übertretungen
und mıt aft bis Wochen ahndbar

Der Bekämpfung des Glückspiels dienen die 35{ bıs 560 E

STRAFTATEN DE  Z STAAT UN  &ö EINRICHTUNGEN

Der fünfte Abschnitt des Besonderen Teıls enthält die Strafvorschriften
Hochverrat und Staatsgefährdung 361 bis J52), Landesverrat

383 bis 394); Nötigung VO|  — Verfassungsorganen 395 bis 399), Be-
einträchtigung VOLL Wahlen un Abstimmungen 400 bis 409), Geftfähr-
dung der Landesverteidigung 410 bis 4177), Auflehnung dıe Staats-
gewalt (Beamtennötigung, Widerstand die Staatsgewalt Gefangenen-
meuterel, Gefangenenbefreiung; Verwahrungsbruch Verstrickungs- und
Siegelbruch Beschädigung amtlicher Anschläge; 418 bis 430), Gefähr-
dung der KRechtspilege 451 bis 459) und Straftaten den Öffent-
lichen Dienst 460 bhıs 4(()

a) "Titel „Gefährdung der Kechtspflege werden sehr verschiedene,
= geordnete Kechtsfindung bedrohende Verhaltensweisen untier Sirafe
gestellt. Vorweg stehen die Aussagedelıikte, nämlich dıe falsche uneidhiche
Aussage, der Meıinel1d, dıe alsche Versicherung Kıdes Statt, das Herbe1i-
führen CLICeL tfalschen Aussage, der fahrlässige Falscheid und die leichttfer-
tıge alsche Versicherung Kıdes Statt Das schwerste Aussagedelikt bleibt
der Meineid der vorsätzlich alsche Schwur Der Entwurt zählt iıhn
jedoch VO  am besonders schweren Fällen abgesehen (S 4339), nıcht mehr
Hochkrimmalität und sıeht daher a{Ss Kegelstrafe nıicht mehr WIC das
geltende Recht 154 Zuchthaus, sondern Gefängnis VOL

‚„„Andere Straftaten die Rechtspflege“ sınd teils solche, die VOo  I

jedermann begangen werden können (wissentlich falsche Verdächtigung
anderen, z Straftat oder E1INC Dienstpflichtverletzung gangen

haben, Vortäuschen Straftat Strafvereitelung sog persönliche Be-
günstigung |, Nichtanzeige VoOoN Verbrechen, Vernichtung der Unterdrük-
kung VO  — Beweismitteln Störung der Strafrechtspflege, verbotene Mittei-
Jungen aus Gerichtsverhandlungen), teils solche, deren 'T äter NUr Amitsträ-
ger SsSC1HC können (Strafvereitelung Amt Aussageerpressung, Rechtsbeu-
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de Verpflichtung Verbre befreit t]
ichtlich dessen, ihnen ı ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertrau

worden istS 450 Abs K); ferner unter gewWISseNVoraussetzungenRech
anwälte, Verteidiger und Ärzte (S450 Abs

Eine wichtige Neuschöpfung des Entwurfs ıst der Tatbestand der „ 516-
under Rechtspflege‘“ S 452) Sein Anliegen ist die Sicherung er ı.

re  SUnabhängigkeit der Gerichte, Vor allem der KEntscheidungsfreiheitder
Laienrichter und der. UnbefangenheitVOo. Zeugen un Sachverständigen.
Um jiese Vor sachfremdenKEinflüssen bewahren, aber auch den An-
geklagten schützen, verbietet die €öffentliche Erörterung des künfti-

SCH Ausgangs e111C5>S5 schwebenden Strafverfahrens oder des Werts CL be-
stimmtenBeweismittels, soweıit dadurch dem Urteil des KRichtersvorgegrif-
fen wird. Sachliche Berichte iüber den tatsächliehen Ablauf öffentlicher

richtsverhandlungen unddie dort bekannt gewordenen Vorgänge sollen da-
durch ebenso unterbunden werden WIC kritische Äußerungen über

dasVerfahren i (anzen, dieVerhandlungsführung des Vorsitzenden oder
as Verhalten einzelner Verfahrensbeteiligten; auch die nachträigliche Ur-
teilsschelte bleibt weiterhin erlaubt. Verhindert werden soll NUur,daß Presse

und Funk vorwegihre «CISCHC Auffassung über Schuld der Unschuldeines
“ Angeklagten verbreiten (D 598 Der Entwurf übernimmt damit sehr

Gn  Gn bescheidenem Umfang das angelsächsischeVerbotdes Contemof COUrt:
Der "Litel „Straftaten den öffentlichenDienst‘ umfa{ßt die Tat-

bestände der Bestechlichkeit (des Sichbestechenlassens) ıunder Bestechung
(des Bestechens) VO  b Beamten un Richtern, der Amtsanmaßung, der Amts-

erschleichung, der Erschleichung NerBestallung oder Zulassung als{
dd  Z Apotheker derAnwalt, der unerlaubten Hilfe bei Priüfungen 460 bis

470 E), der Verletzung des dienstlichen Geheimnisbereichs durch Bruch des
Dienstgeheimnisses,des Post- der Fernmeldegeheimnisses oder des Steuer-

geheimnisses 471 bis 474 K©), des Vertrauensbruchs: 1 auswärtigenDienst
475 und des Erhebens nichtgeschuldeter Abgaben oder des Vorenthal-

tens VO  - Zahlungen öffentlicher Kassen 476E
Kirchliche Ämter und Amtshandlungen werdendurch die Strafvorschrif

ten Amtsanmafßung un Amtserschleichung nıcht geschützt.
n  E Zaur des Steuergeheimnissessind uch die Amtsträger der Reli-

gionsgesellschaften esd4iöffentlichen Rechts verpflichtet (S 473 Abs Nr. 2E);
diese unterliegen terner der Strafdrohung: das Erheben nicht g-e-
schuldeter Abgaben und das Vorenthalten VO  — Zahlungen, soweıt die Kır-
chensteuer ı Frage steht.

STRAFTATEN DIE VÖLKERGEMEINSCHAFT
Die 478, 479 bedrohen mıt lebenslangem Zuchthaus den05Völ-

kermord, dıe völligeder teilweise Ausrottung nationalen, SS1-



dı
SFO ung der

Hand unsen Zuf schw TE  _ perlicher seelischer
erlegung unmenschlicher Lebensbedingungen, ‚:WaNgsWeE1SEGeburtenver 105

derung,‘gewaltsame Wegnahme der Kinder). Die Verpflichtung ZUr Straf-
barerklärungdieses Verbrechens ergibt sich aus der Konvention VO De-
zember 1943 ber die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Die
Dringlichkeit der Pönalisierung hat diejJüngste Vergangenheit mıt erschrek=-
kender Deutlichkeit gezelgt.

In den 480 bis 484 werden iı Deutschland verübte Angriffe auf Leib
oder Leben höchster Vertreter ausländischer Staaten unber- oder ZW1-

schenstaatlicher Einrichtungen, die Beleidigung: solcher Persönlichkeiten,
1€ öffentliche Krörterung VO  a Privatangelegenheiten ausländischer Staats-
oberhäupter un: die Verletzung fremder Flaggen undHoheitszeichen nter
Strafe gestellt.

. SCHLUSSBEMERKUNG
DerEntwurf verzichtet bewußt darauf, AaUus dem geltenden Strafgesetz-

buch 201 15 210) das Verbot des Zweikampfes und der vorbereitenden
Handlungen hierzu (Herausforderung und Anreizung ZUum Zweikampf, An-
ahme der Herausforderung, Kartelltragen) übernehmen und die S{U-
dentische Bestimmungsmensur unter Strafe stellen, obwohl der weıtaus
überwiegende 'eıil des Volkes diesen Erscheinungen CIHer uüberholten Stan-
desauffassung kein Verständnis entgegenbringt und der sittlichen Ver-
wertlichkeit zumindest des Zweikampfs ein Zweiftel besteht Kommission
und RKegierung glauben, dafß es sich nıicht Johne, diese Überbleibsel
alten Zeit mıt strafrechtlichen Mitteln bekämpfen, daS16 keine Anzie-
hungskraft mehr hätten Hiergegen werden VO  a Kennern der studentischen
Verhältnisse ernste Bedenken angemeldet: ihre Argumente sollten nicht
leichthin abgetan werden, weiıl der Geist, dem die studentische Jugend
heranwächst, das Zukunftsschicksal des deutschen Volkes entscheidend mı1ıt-
bestimmen wıird

Andere Fragen Läfßt der Entwurf ungelöst, die der strafrechtlichen.
Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der Unfruchtbarmachung (Sterilisation) un!
der Verleitungoder Beihilfe ZU Selbstmord, ferner die Frage der Straf-
barerklärung schuldhaften Gefährdung oder Untergrabung der Wäh-
rungsstabilität. wel Geldentwertungen, die Millionen ehrlicher Sparer
ihr Vermögen gebracht haben, sollten dem Gesetzgeber Anla{is Prüfung
SCHN, ob ‚„ Währungsverrats‘® bestraft werden kann, Wer durch
Erzwingung volkswirtschftlich unvertretbarer Sondervorteile für einzelne
Bevölkerungsgruppen der durch sonstige unverantwortliche Handlungen
leichtfertig die Sicherheit der Währung auft das Spiel SEeTZz

Vgl dazu Ermecke, Recht und Ethik der Mensur, Die ırche ı der Welt,
1959, ferner die Aufsatzreihe Coleurstudenten 1961 von Walter Gong ı der

eıtDOLZDA V Maı, und Jun:ı 71961
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